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Gesetz 
zur Änderung des 

Gesetzes über die Zuständigkeiten zum Vollzug 
wirtschaftsrechtlicher Vorschriften 1) 

Vom 11. Dezember 2012 

Der Landtag des FreIstaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hIermit bekannt ge
macht wud: 

§ 1 

Das Gesetz über die Zuständigkeiten zum Voll
zug wutschaftsrechtlicher Vorschriften (ZustWiG) m 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Januar 
2005 (GVBI S. 17, BayRS 700-2-W), zuletzt geändert 
durch § 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2010 (GVBI 
S. 848), wud WIe folgt geändert: 

1. Art. 1 Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

,,(1) 1Zuständig für den Vollzug des Gesetzes 
über die Elektnzitäts- und Gasversorgung (Ener
giewutschaftsgesetz - EnWG) vom 7 Juli 2005 
(BGBI I S. 1970, ber. I S. 3621) SOWIe der auf der 
Grundlage des EnergiewIrtschaftsgesetzes erlas
senen Verordnungen 1St das StaatsminIstenum für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technolo
gie, soweit gesetzlich oder auf Grund Gesetzes 
nIchts anderes bestimmt 1St. 2Entsprechendes gilt 
für den Vollzug der auf der Grundlage des Geset
zes zur Förderung der EnergIewIrtschaft - Ener
giewutschaftsgesetz (BGBI III 752-1) erlassenen 
Verordnung über KonzesslOnsabgaben für Strom 
und Gas (KonzesslOnsabgabenverordnung - KAV) 
vom 9. Januar 1992 (BGBI I S. 12, ber. I S. 407). 

(2) 1Dle StaatsregIerung wud ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung 

1. die Zuständigkeiten abweichend von Abs. 1 
auf andere Behörden zu übertragen, soweit es 
SIch hIerbeI nIcht um Aufgaben der Regulie
rungskammer des FreIstaates Bayern 1m Sinn 
des Art. 1a Abs. 1 Satz 1 handelt, und 

2. Behörden zu bestimmen, die die 
Regulierungskammer des FreIstaates Bayern 

1) § 1 Nm. 1 und 2 dieses Gesetzes dienen der Umsetzung 
1. der Richtlime 2009/72/EG des Europäischen Parla

ments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gememsa
me Vorschriften für den Elektnzitätsbmnenmarkt und 
zur Aufhebung der Richtlime 2003/54/EG (ABI L 211 
S,,55) SOWIe 

2. der Richtlime 2009/73/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemem
same Vorschriften für den Erdgasbmnenmarkt und 
zur Aufhebung der Richtlime 2003/55/EG (ABI L 211 
S.94). 

bel der Erfüllung ihrer Aufgaben im Sinn des 
Art. 1a Abs. 1 Satz 1 unterstützen. 

2DIe Mitarbeiter der die Regulierungskammer 
unterstützenden Behörden 1m Sinn des Satzes 1 
Nr. 2 unterliegen bel Ausübung dieser Tätigkeit 
ausschließlich der FachaufsIcht der Regulierungs
kammer SOWIe den Anforderungen nach Art. 1 b 
Abs. 2. 3Dle die Regulierungskammer unterstüt
zenden Behörden haben die mit Ausübung die
ser Tätigkeit betrauten Stellen mit emer hIerfür 
angemessenen personellen und finanzIellen Aus
stattung zu versehen. 4Dle Regulierungskammer 
kann die Geschäftsverteilung zWIschen mehre
ren SIe unterstützenden Behörden durch ihre Ge
schäftsordnung (Art. 1a Abs. 1 Satz 2) regeln. 11 

2. Es werden folgende Art. 1a bIS 11 emgefügt: 

"Art. 1a 

Zuständigkeit der Regulierungskammer 

(1) 1Für den Vollzug der Aufgaben der Lan
desregulierungsbehörde 1m Sinn des § 54 Abs. 2 
EnWG 1St die Regulierungskammer des FreIstaa
tes Bayern zuständig. 2Dle Regulierungskammer 
gibt sIch eme Geschäftsordnung, die auf der Inter
netseite der Regulierungskammer veröffentlicht 
wIrd. 

(2) Die Regulierungskammer wIrd genchtlich 
und außergenchtlich durch ihren Vorsitzenden 
vertreten. 

(3) DIe Regulierungskammer 1St oberste 
DIenstbehörde 1m Sinn von § 96 Satz 1 der Straf
prozeßordnung SOWIe Art. 6 Abs. 3 Satz 3 des Bay
enschen Beamtengesetzes. 

Art. 1b 

UnabhängIgkeit der Regulierungskammer 

(1) DIe Regulierungskammer und deren Mit
glieder üben ihre Tätigkeit 1m Rahmen der Ge
setze unabhängIg und m eigener Verantwortung 
aus. 

(2) 1Dle Regulierungskammer und deren 
Mitglieder üben ihre Tätigkeit unparteiisch und 
unabhängIg von Marktinteressen aus. 2Der Re
gulierungskammer und deren Mitgliedern 1St es 
untersagt, 
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1. bel der Wahrnehmung ihrer Regulierungsauf
gaben WeIsungen von RegIerungsstellen und 
anderen öffentlichen oder pnvaten Einnch
tun gen emzuholen oder entgegenzunehmen 
und 

2. als Organmitglied, Arbeitnehmer oder freI
beruflicher Mitarbeiter emes EnergIeversor
gungsunternehmens 1m Sinn des § 3 Nr. 18 
EnWG oder emes Verbands der EnergIeWIrt
schaft tätig zu werden. 

3§ 33 Abs. 1 des Beamtenstatusgesetzes SOWIe 
Art. 20 und 21 des Bayenschen Verwaltungsver
fahrensgesetzes bleiben unberührt. 

Art. 1c 

Besetzung der Regulierungskammer 

(1) lDle Regulierungskammer entscheIdet m 
der Besetzung mit emem Vorsitzenden und ZWeI 
BeIsitzern; soweit em Gesetz mcht em anderes 
bestimmt, 1St die absolute Mehrheit der Stim
men maßgeblich. 2Kostenfestsetzungen nach § 91 
EnWG können auch durch em emzelnes Mitglied 
der Regulierungskammer oder durch die Ge
schäftsstelle der Regulierungskammer getroffen 
werden. 

(2) lAbweIchend von Abs. 1 Satz 1 kann der 
Vorsitzende der Regulierungskammer emzelne 
Verwaltungsverfahren oder eme bestimmte Art 
von Verwaltungsverfahren nach dem EnergIewIrt
schaftsgesetz durch unanfechtbaren Beschluss 
emem der BeIsitzer zur allelmgen EntscheIdung 
übertragen, wenn 

1. die Sache keme wesentlichen Schwlengkel
ten m tatsächlicher oder rechtlicher HinsIcht 
aufweIst, 

2. die Sache keme grundsätzliche Bedeutung 
hat und 

3. kem Beteiligter emen Antrag auf EntscheI
dung durch die Regulierungskammer m der 
Besetzung mit emem Vorsitzenden und zweI 
BeIsitzern stellt. 

2Der Antrag nach Satz 1 Nr. 3 kann bIS zur Zustel
lung der EntscheIdung der Regulierungskammer 
an den Beteiligten gestellt werden. 

(3) lIst eme Übertragung nach Abs. 2 Satz 1 
erfolgt, legt der zur allelmgen EntscheIdung be
rufene BeIsitzer die Sache der Regulierungs
kammer vor, wenn 1m Lauf des Verfahrens die 
Voraussetzungen nach Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bIS 3 
entfallen. 2In diesem Fall übermmmt die Regulie
rungskammer das Verwaltungsverfahren durch 
unanfechtbaren Beschluss zur EntscheIdung m 
der Besetzung mit emem Vorsitzenden und zweI 
BeIsitzern. 3Dle Vorlage emes Verwaltungsverfah
rens nach Satz 1 und die Übernahme durch die 

Regulierungskammer nach Satz 2 können nur bIS 
zur Zustellung der EntscheIdung an den Beteilig
ten erfolgen. 

Art.1d 

Ernennung der Mitglieder 
der Regulierungskammer 

(1) Der Staatsmmlster für Wirtschaft, Infra
struktur, Verkehr und TechnologIe ernennt den 
Vorsitzenden und VIer BeIsitzer der Regulierungs
kammer (Mitglieder der Regulierungskammer); 
Art. 1 b bleibt unberührt. 

(2) Bel der Ernennung der Mitglieder der Re
gulierungskammer 1St durch eme gestaffelte Be
messung der Amtszeiten dafür Sorge zu tragen, 
dass die Amtszeiten der Mitglieder der Regulie
rungskammer mcht zum selben Zeitpunkt enden. 

(3) lDle Ernennung des Vorsitzenden der Re
gulierungskammer erfolgt für eme Amtszeit von 
SIeben Jahren. 2Eine emmalige Verlängerung der 
Amtszeit um SIeben Jahre 1St zuläSSIg. 

(4) lDIe Ernennung der BeIsitzer der 
Regulierungskammer erfolgt für eme Amtszeit 
von fünf bIS SIeben Jahren. 2Eine Verlängerung 
der Amtszeit um fünf bIS SIeben Jahre 1St zuläSSIg. 

Art.1e 

Qualifikation der Mitglieder 
der Regulierungskammer 

(1) Zum Vorsitzenden der Regulierungskam
mer kann nur em Beamter auf Lebenszeit ernannt 
werden, der die BefähIgung zum Richteramt oder 
die Qualifikation zum Verwaltungsdienst für den 
Einstieg m der VIerten Qualifikationsebene besitzt 
und über die zur Ausübung des Amtes erforder
liche Verwaltungserfahrung 1m Regulierungsbe
reIch verfügt. 

(2) DIe BeIsitzer der Regulierungskammer 
müssen Beamte mit der BefähIgung zum Rich
teramt oder mit der Qualifikation zum Verwal
tungsdienst zum Einstieg m der VIerten Quali
fikationsebene oder vergleIchbar fachkundige 
Beschäftigte sem. 

(3) Der Vorsitzende oder emer der BeIsitzer 
der Regulierungskammer sollen über die Befä
hIgung zum Richteramt verfügen; Art. 1c Abs. 2 
Satz 1 bleibt unberührt. 

Art. 1f 

Amtsenthebung und Versetzung der Mitglieder 
der Regulierungskammer 

Vor Ablauf semer Amtszeit kann em Mitglied 
der Regulierungskammer ohne seme schriftliche 
Zustimmung semes Amtes nur dann enthoben 
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oder m em anderes Amt versetzt werden, wenn 
eme entsprechende Anwendung der Vorschriften 
des Deutschen Richtergesetzes über die Verset
zung oder die Amtsenthebung von Richtern auf 
Le benszeit dies zulässt. 

Art. 19 

DIenstaufsIcht über die Mitglieder 
der Regulierungskammer 

Der Staatsmllllster für Wirtschaft, Infrastruk
tur, Verkehr und TechnologIe übt die DIenstauf
sIcht über die Mitglieder der Regulierungskam
mer aus; Art. 1 b bleibt unberührt. 

Art. lh 

Geschäftsstelle der Regulierungskammer 

(1) DIe Geschäftsstelle der Regulierungskam
mer 1St beIm Staatsmllllstenum für Wirtschaft, Inf
rastruktur, Verkehr und TechnologIe emgenchtet. 

(2) lDle Stellen der Geschäftsstelle smd 1m 
Einvernehmen mit dem Vorsitzenden der Regu
lierungskammer zu besetzen. 2Dle Mitarbeiter 
der Geschäftsstelle können gegen ihren Willen 
nur 1m Einvernehmen mit dem Vorsitzenden der 
Regulierungskammer versetzt, abgeordnet oder 
umgesetzt werden. 

(3) lDle Mitarbeiter der Geschäftsstelle smd 
bei der Wahrnehmung ihrer Regulierungsaufga
ben nur an die WeIsungen des Vorsitzenden der 
Regulierungskammer gebunden und unterste
hen ausschließlich dessen DIenstaufsIcht. 2Für die 

Mitarbeiter der Geschäftsstelle gilt Art. 1 b Abs. 2 
entsprechend. 

Art. 11 

Haushalt der Regulierungskammer 
und der Geschäftsstelle 

(1) DIe Personal- und Sachmittel der 
Regulierungskammer und ihrer Geschäftsstel
le smd 1m Einzelplan des Staatsrmnistenums für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technolo
gIe gesondert auszuweIsen. 

(2) lEs 1St sIcherzustellen, dass die Regulie
rungskammer und ihre Geschäftsstelle SOWIe die 
die Regulierungskammer unterstützenden Behör
den 1m Sinn des Art. 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 über 
eme angemessene personelle und finanzIelle 
Ausstattung verfügen. 2Der Vorsitzende der Regu
lierungskammer entscheIdet eIgenverantwortlich 
über die Verwendung der nach Abs. 1 ausgewIe
senen Haushaltsmittel. U 

3. Art. 10 und 11 werden aufgehoben. 

§ 2 

DIeses Gesetz tritt am 1. Februar 2013 m Kraft. 

München, den 11. Dezember 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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